
netto brutto 1)

€/a €/a

mME für Letztverbraucher 16,81 20,00

mME für Anlagenbetreiber 16,81 20,00

netto brutto 1)

€/a €/a

über 100.000 kWh/a

über 50.000 bis einschließlich 100.000 kWh/a 168,07 200,00

über 20.000 bis einschließlich 50.000 kWh/a 142,86 170,00

über 10.000 bis einschließlich 20.000 kWh/a 109,24 130,00

über 6.000 bis einschließlich 10.000 kWh/a 84,03 100,00

über 4.000 bis einschließlich 6.000 kWh/a 50,42 60,00

über 3.000 bis einschließlich 4.000 kWh/a 33,61 40,00

über 2.000 bis einschließlich 3.000 kWh/a 25,21 30,00

bis einschließlich 2.000 kWh/a 19,33 23,00

Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG 84,03 100,00

größer 100 kW

über 30 bis einschließlich 100 kW 168,07 200,00

über 15 bis einschließlich 30 kW 109,24 130,00

über 7 bis einschließlich 15 kW 84,03 100,00

über 1 bis einschließlich 7 kW 50,42 60,00

netto brutto 1)

€/a €/a

Wandler in Mittelspannung 179,09 213,12

Wandler in Niederspannung 29,85 35,52

Schaltgerät bei mMe 15,13 18,00

Zusätzliche Ablesung 33,61 40,00

iMS für Letztverbraucher an Zählpunkten mit einem Energieverbrauch von

Preisblatt für den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen (mME) und intelligenten

Messsystemen (iMS) gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)

Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH

Preise gültig vom 01.01.2021

Preise für den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen (mME)

gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)

Preise für mME in Niederspannung Preis je Messeinrichtung

Standardleistungen

Preise für den Messstellenbetrieb von intelligenten Messsystemen (iMS)

gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)

Preise für iMS in Niederspannung1) 2) 3) Preis je Messeinrichtung

Standardleistungen

siehe aktuelles Preisblatt für die Nutzung des

Elektrizitätsversorgungsnetzes

iMS für Anlagenbetreiber an Zählpunkten mit einer installierten Leistung von

siehe aktuelles Preisblatt für die Nutzung des

Elektrizitätsversorgungsnetzes

1) In den Bruttopreisen ist die derzeit gültige Umsatzsteuer von 19% enthalten.

2) Technische Verfügbarkeit gemäß § 30 MsbG vorausgesetzt.

3) Für Verbrauchsstellen mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch unterhalb 6.000 kWh ist nach

3) Messstellenbetriebsgesetz eine Ausstattung mit einem intelligenten Messsystem ab 2020 optional

3) bei wirtschaftlicher Vertretbarkeit möglich.

Zusatzleistungen des Messstellenbetriebes gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) für moderne

Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme im Sinne von § 35 Abs. 2 MsbG

Preis je Messeinrichtung

1) In den Bruttopreisen ist die derzeit gültige Umsatzsteuer von 19% enthalten.


